
Aufstellungsversammlung der/des GRÜNEN Direktkandidat*in für die Bundestagswahl 2021 
im Wahlkreis 226 (Weilheim) 

 
Beschluss zum Wahlverfahren (TOP 2) 

 
1. Alle Bewerber*innen haben das Recht, sich und ihr Programm der Versammlung in ange-

messener Zeit vorzustellen (§ 21 Abs. 3 BWahlG). 
 

a. Dazu erhält jede*r Bewerber*in zunächst die Gelegenheit zu einer individuellen 
Bewerbungsrede (maximal sieben Minuten). Über die Reihenfolge der Vorstellun-
gen entscheidet das Los. 

b. Danach erfolgt eine Frage- und Antwortrunde. Hierbei erhalten die Bewerber*in-
nen maximal vier vom Publikum schriftlich eingereichte, quotiert geloste Fragen 
zur Beantwortung. Die maximale Antwortzeit je Bewerber*in beträgt vier Minuten. 
Die Reihenfolge der Frage- und Antwortrunde wird gelost.  

c. Die vorgesehene Gesamtredezeit je Bewerber*in beträgt somit elf Minuten.   
 

2. Im Anschluss findet die schriftliche und geheime Wahl der/des Direktkandidat*in (Kreis-
wahlvorschlag) statt. Jede*r Abstimmungsberechtigte hat eine Stimme und vermerkt auf 
ihrem/seinem Stimmzettel den Namen der/des gewünschten Bewerbers*in. Die Stimm-
zettel sind verdeckt abzugeben. 
 

3. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält; im ersten Wahlgang ist die absolute Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Enthaltungen sind gültige Stimmen. Ist ein 
zweiter Wahlgang notwendig, so können sich diesem zwei Bewerber*innen stellen, in der 
Reihenfolge ihrer Stimmergebnisse aus dem ersten Wahlgang. Stimmengleiche Bewer-
ber*innen haben gleiche Rechte. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang findet ein 
dritter Wahlgang statt; besteht auch dann Stimmengleichheit, entscheidet das Los.  

 
4. Für den Fall, dass die/der gewählte Direktkandidat*in bis zur Einreichung des Wahlvor-

schlags bei der Kreiswahlleitung ausfällt, wird diejenige Person vorsorglich als Ersatzkan-
didat*in benannt, die im letzten Wahlgang die zweitmeisten Stimmen erhalten hat 
(„Zweitplatzierte*r“). Will die/der Zweitplatzierte nicht Ersatzkandidat*in sein, wird 
die/der Ersatzkandidat*in unter den weiteren unterlegenen Bewerber*innen entspre-
chend der Reihenfolge ihrer Stimmergebnisse ermittelt.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


